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GEMEINDE BAD RAPPENAU  -  BEBAUUNGSPLAN „BERG ERWEITERUNG“  -  VORENTWURF VOM 01.03.2022 
 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
Mit Schreiben vom 02.06.2022 wurde die Beteiligung der Behörden durchgeführt. Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 
 

- Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung Wirtschaft u. Infrastruktur – 09.06.2022 
- Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung Umwelt – 08.06.2022 
- Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau– 09.06.2022 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 07.06.2022 
- Landratsamt Heilbronn – 10.06.2022 
- NABU Östlicher Kraichgau – 20.05.2022 
- IHK Heilbronn-Franken – 23.06.2022 
- Telekom – 01.06.2022 
- Syna GmbH – 13.05.2022 
- Stadt Bad Rappenau Liegenschaften/Wirtschaftsförderung – 10.05.2022 
- Rechnungsamt Bad Rappenau – 20.05.2022 

 
 
Folgende Behörden haben Stellungnahmen ohne Anregungen oder Bedenken abgegeben: 
Regierungspräsidium Freiburg Landesforstverwaltung bw, terranets bw GmbH, Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Stadt Heilbronn, Stadt Bad Wimpfen, 
Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach, Netze BW GmbH, Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Amprion GmbH 
 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Es liegen keine Stellungnahmen von Bürgern vor. 
 
 
Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Stellungnahmen und 
Behandlungsvorschläge von mir als Bebauungsplaner bzw. Herrn Simon als Umweltplaner gegenübergestellt. 
 

 
Eberstadt, den 28.09.2022 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 

Beratender Ingenieur BDB 

 

 

 
 
 
 
 

 
  Im Weidengrund 22/2 

74246 Eberstadt 
mail@braun-nagel.de 

Tel. 07134/5103-225 
Fax 07134/5103-226 
www.braun-nagel.de 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelhandel sollte ausgeschlossen werden, evtl. mit der Ausnahme von Annex-
handel 
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Wird zur Kenntnis genommen. Es ist allerdings anzumerken, dass die artenschutz-
rechtliche Prüfung nicht der uNB sondern dem Gemeinderat der Stadt obliegt, der 
die uNB im Zuge der Prüfung beteiligt und anhört.  
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und geprüft.  
Gegebenenfalls werden sie im Rahmen der Bearbeitung des Fachbeitrages Arten-
schutz und Grünordnerischer Beitrag aufgenommen und eine Umsetzung im Be-
bauungsplan empfohlen. 
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Die Aussage ist falsch. Richtig ist, dass ein Baubeginn nur bei Beachtung der Fest-
setzungen und Hinweise des Bebauungsplanes und ggf. weiterer in anderem Zu-
sammenhang festgelegter Maßnahmen zum besonderen Artenschutz zulässig ist. 
Ein Maßnahmenkonzept und dessen Abstimmung mit der uNB ist in der Regel und 
hier im Besonderen nicht erforderlich. 
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Die geotechnischen Hinweise werden in den Bebauungsplan übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bergbauvermerk wird im Textteil ergänzt. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Ist bekannt und wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Das Plangebiet und seine nähere Umgebung wurden begangen und örtlich über-
prüft. Es gab weder Hinweise auf noch Nachweise von Zauneidechsen. Zudem 
wird in die Randbereiche zur Straße hin nicht eingegriffen.  
Die angeregten zusätzlichen Untersuchungen sind nicht notwendig, zumal die 
Straßenböschung in die örtliche Überprüfung einbezogen wurden.  
Auch Vermeidungsmaßnahmen sind nicht notwendig. 
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Die angesprochene Fläche ist in die Konfliktanalyse und die Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung im Grünordnerischen Beitrag eingestellt.  
In der Konfliktanalyse wird begründet festgestellt, dass in dieser Überschneidungs-
fläche kein Eingriff in Natur und Landschaft erfolgt. 
Die Fläche war auch keine Ausgleichsfläche, die durch den Bebauungsplan ent-
fällt.  
Die angesprochene Differenzbewertung und ein Ausgleich sind nicht notwendig. 
 
 
Der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen, Tiere und Boden (73.956 Ökopunkt) wird 
durch Maßnahmen aus dem Ökokonto der Stadt ausgeglichen.  
Die konkreten Maßnahmen werden im nächsten Verfahrensschritt im GOB und im 
Umweltbericht benannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Die Abwägung der Belange der Landwirtschaft gegen die Schaffung von gewerbli-
cher Bauflächen als Entwicklungsmöglichkeit für das örtliche Gewerbe wurde be-
reits bei der Aufnahme der geplanten Baufläche in den Flächennutzungsplan vor-
genommen und zugunsten der Baufläche entschieden. Im Rahmen der Bebau-
ungsplanaufstellung wurde der Bedarf der Fläche als Betriebserweiterungsflächen 
konkretisiert. Deshalb müssen die Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht zurück-
stehen. 
 
Es sind keine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 
 
Es handelt sich beim Bebauungsplan um den Bebauungsplan für ein Gewerbege-
biet. Es sind keine Wohngrundstücke geplant. 
 
 
Der landwirtschaftliche Verkehr ist nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die geplante Randeingrünung liegt nördlich der Ackerflächen. Verschattungen und 
andere Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
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Die Mehrzahl der Hinweise haben mit dem vorliegenden Bebauungsplan nichts 
oder nur wenig zu tun. 
Sie werden trotzdem zur Kenntnis genommen, geprüft und ggf. in der Planung be-
rücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
Der Hinweis wird in den Bebauungsplantextteil aufgenommen. 
 
 
 
Aussagen zur Entwässerungskonzeption werden in der Begründung ergänzt. 
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Die festgesetzte Baugrenze stellt die Einhaltung des Mindestabstandes zur Kreis-
straße sicher. 
 
 
 
Die Frage wird im Rahmen der Baugenehmigung geprüft. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Der Ausschluss von glänzenden Materialien ist so im gesamten Gewerbegebiet 
Berg festgesetzt und dient der verträglichen Einfügung der Baukörper in die Land-
schaft. Nicht glänzende Aluminiumfassaden sind zulässig. 
 
Die Festsetzung gilt ebenfalls im gesamten Gewerbegebiet und dient der verträgli-
chen Gestaltung des Straßenraumes innerhalb des Gebiets. Im vorliegenden Fall 
grenzt das Baugrundstück nicht an den innergebietlichen Straßenraum, sondern 
tangiert einen Feldweg und die Kreisstraße. Deshalb ist die Festsetzung im vorlie-
genden Planbereich entbehrlich und kann entfallen. 
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Kenntnisnahme 
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Im weiteren Bebauungsplanverfahren werden die Maßnahmen und die entspre-
chende Zuordnungsfestsetzung konkretisiert und in den Bebauungsplantextteil auf-
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 

 


